
306 Gesetzblatt Teil I Nr. 27 — Ausgabetag: 28. Oktober 1985

(2) Die auf der Grundlage der Rechtsvorschriften befugten 
staatlichen Organe und Betriebe sowie die von der Staatli
chen Bauaufsicht zugelassenen Bausachverständigen haben 
auf Anforderung der Räte der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden baufachliche Gutachten zur Eignung von Gebäuden 
und Räumen für Wohnzwecke oder zum Bauzustand von Ge
bäuden, zu notwendigen Baureparaturen oder Modernisie
rungsmaßnahmen abzugeben.

Abschnitt VIII *

Die Zusammenarbeit der örtlichen Räte 
mit den Betrieben

§26

(1) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden ha
ben mit den Betrieben zur Versorgung der Werktätigen die
ser Betriebe mit Wohnraum und zur Verbesserung von deren 
Wohnverhältnissen eng zusammenzuarbeiten. Die Betriebe 
sind verpflichtet, die Werktätigen beim Bau oder Um- und 
Ausbau von Wohnungen sowie beim Bau von Eigenheimen 
zu unterstützen.

(2) Die Betriebe sind in' die Vergabe von Wohnraum durch 
die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden einzube
ziehen. Sie haben das Recht, zu den Anträgen von Betriebs
angehörigen auf Wohnraum Stellung zu nehmen, insbeson
dere die Dringlichkeit des Wohnungsbedarfs zu beurteilen 
und Vorschläge zur Aufnahme in den Wohnraumvergabe- 
plan zu unterbreiten.

§27

(1) Sind Schwerpunktbetrieben und weiteren Betrieben 
mit Werkwohnungen zur Sicherung der Wohnraumversor
gung ihrer Werktätigen gemäß § 5 Abs. 1 Aufgaben, Rechte 
und Pflichten der Wohnraumlenkung übertragen worden, 
haben sie diese entsprechend den Bestimmungen dieser Ver
ordnung und den Beschlüssen der örtlichen Volksvertretungen 
wahrzunehmen. Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Ge
meinden sollen insbesondere zur Gewährleistung der Ent
wicklung der materiellen Produktion für volkswirtschaftlich 
wichtige Vorhaben mit den Betrieben Vereinbarungen über 
die Versorgung der Werktätigen mit Wohnraum abschließen.

(2) Die Betriebe gemäß Abs. 1 Satz 1 haben Wohnraumver- 
gabepläne zu erarbeiten und sie nach Zustimmung des Rates 
der Stadt, der Gemeinde bzw. des zuständigen Rates des 
Stadtbezirkes verbindlich festzulegen. Wohnungsanträge 
von Werktätigen dieser Betriebe sind bei dem zuständigen 
örtlichen Rat zu stellen, der auch die Zuweisung von Wohn
raum erteilt, soweit in Vereinbarungen gemäß Abs. 1 öder 
in Rechtsvorschriften keine anderen Regelungen getroffen 
wurden.

§28

(1) Zur Sicherung der Wohnraumversorgung der Ange
hörigen und Zivilbeschäftigten der Nationalen Volksarmee, 
der Grenztruppen der DDR und der anderen Schutz- und 
Sicherheitsorgane, einschließlich der Zivilverteidigung, neh
men die Wohnraumlenkungsorgane des Ministeriums für 
Nationale Verteidigung, des Ministeriums für Staatssicher
heit, des Ministeriums des Innern und der Zollverwaltung 
die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Wohnraumlenkung 
im jeweiligen Verantwortungsbereich entsprechend der 
Ordnung über die Wohnraumversorgung der Angehörigen 
und Zivilbeschäftigten der bewaffneten Organe wahr.

(2) Die Durchführung eines Wohnungstausches bedarf bei 
Wohnraum der Organe gemäß Abs. 1 der Zustimmung des 
für den Standort zuständigen Wohnraumlenkungsorgans, des 
Standortältesten oder Vorsitzenden der Standortwohnungs
kommission. Die Finanzierung des Wohnungstausches erfolgt 
auf der Grundlage der dazu von den bewaffneten Organen 
und der Zollverwaltung getroffenen Regelungen.

Abschnitt IX
Zusammenarbeit der örtlichen Staatsorgane 

mit den sozialistischen Wohnungsbaugenossenschaften

§29

(1) Die sozialistischen Wohnungsbaugenossenschaften neh
men auf der Grundlage der dafür geltenden Rechtsvorschrif
ten im Rahmen ihrer Wohnungsfonds Aufgaben der Wohn
raumlenkung wahr. Sie vergeben den Wohnraum an ihre 
Mitglieder entsprechend den Bestimmungen über die Wohn- 
raumvergabe, die sich aus dieser Verordnung und Beschlüs
sen der örtlichen Volksvertretungen ergeben, und unterstüt
zen den Wohnungstausch. Sie haben die Wohnraumvertei- 
lungspläne dem Rat der Stadt, der Gemeinde bzw. dem zu
ständigen Rat des Stadtbezirkes vor Beschlußfassung durch 
die Mitgliederversammlung zur Bestätigung vorzulegen.

(2) Die örtlichen Räte können den sozialistischen Woh
nungsbaugenossenschaften eine verbindliche Orientierung 
für die Anzahl der in die Wohnungsbaugenossenschaft neu 
aufzunehmenden Mitglieder geben. Mit der Aufnahme des 
Wohnungssuchenden in die Wohnungsbaugenossenschaft ist 
sein beim örtlichen Rat registrierter Wohnungsantrag zu 
streichen. Über die Aufnahme ist der örtliche Rat durch den 
Vorstand zu informieren.

(3) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden kön
nen von den sozialistischen Wohnungsbaugenossenschaften 
Informationen über die Auslastung des vorhandenen Wohn- 
raumes einholen und Maßnahmen zur Beseitigung von un
terbelegtem Wohnraum fordern.

(4) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemeinden kön
nen mit den sozialistischen Wohnungsbaugenossenschaften 
vereinbaren, daß Bürger, die in den Wohnraumvergabeplan 
des Rates aufgenommen sind, als Mitglieder in die Woh
nungsbaugenossenschaft aufgenommen und von dieser mit 
Wohnraum versorgt werden.

Abschnitt X
Durchsetzung von Entscheidungen 

und Ordnungsstrafmaßnahmen

§30
(1) Zur Durchsetzung von Entscheidungen über die Erfas

sung von Wohnraum, einen Wohnungswechsel gemäß § 14 
Abs. 4, die Aufhebung einer Zuweisung von Wohnraum oder 
bei Ungültigkeit einer Zuweisung von Wohnraum kann die 
Räumung von Wohnraum nach vorheriger Stellungnahme 
der zuständigen Wohnungskommission unter Festlegung 
einer Frist von mindestens 4 Wochen angeordnet werden.

(2) Die Anordnung der Räumung von Wohnraum gegen
über Bürgern darf erfolgen, wenn dem Bürger zumutbarer 
Wohnraum zugewiesen wurde oder er über anderen zuge
wiesenen Wohnraum verfügt. Das Arbeitskollektiv, dem der 
Bürger angehört, ist darüber vorher zu informieren.

(3) Die Räumung von Wohnraum, der ohne Zuweisung 
bezogen wurde, kann unter Festsetzung einer Frist von 
1 Woche angeordnet werden. Das gilt auch für nicht geneh
migten oder nicht wie genehmigt durchgeführten Wohnungs
tausch. In diesen Fällen findet Abs. 2 keine Anwendung.

(4) Zur Durchsetzung der Räumung von Wohnraum kann 
Zwangsgeld angewandt oder die kostenpflichtige Räumung 
auf dem Verwaltungswege durchgeführt werden. Zwangs
geld und die Räumung auf dem Verwaltungswege sind 
schriftlich anzudrohen. Die Androhung eines Zwangsgeldes 
muß enthalten:
— die genaue Bezeichnung der Handlung, deren Durchfüh

rung erzwungen werden soll,
— die Frist, innerhalb der die Handlung durchgeführt wer

den soll,
— die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes.


